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Rechtsform
Per 4. Januar 1993 wurde die Landes-
bank von einer selbständigen Anstalt
des öffentlichen Rechts mit eigener
Rechtspersönlichkeit in eine Aktienge-
sellschaft privatrechtlicher Ausgestal-
tung umgewandelt.

Das neue Rechtskleid «Aktiengesell-
schaft» ist für die Landesbank eine
Grundlage für die Bewältigung der
künftigen wirtschaftlichen Herausforde-
rungen. Die verstärkte unternehmeri-
sche Freiheit ermöglicht es der Landes-
bank, Finanzdienstleistungen einer mo-
dernen Universalbank auch im Jah-
re 2000 zur Zufriedenheit der Kunden
zu erbringen.

Seit 4. Januar 1993 sind wir
eine Aktiengesellschaft.
Mit dieser neuen Herausfor-
derung wechseln wir auch
unser Erscheinungsbild.

Wir sind mit unserem umfas-
senden und zeitgemässen
Dienstleistungsangebot für
die Zukunft gerüstet.

Für Ihre und unsere Zukunft.

+ LIECHTENSTEINISCHE
LANDESBANK
AKTIENGESELLSCHAFTa4

An der ersten General-
versammlung am 4. Ja-
nuar 1993 wurden u.a.
die Statuten der Liech-
tensteinischen Landes-
bank AG erlassen.


